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126 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3a des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I. S. 94 ff.)

Die Evonik Degussa GmbH beantragt mit Schreiben vom 
23.06.2016 im Chemiepark Marl, Paul-Baumann-Straße 1, 
45772 Marl die Genehmigung zur Demontage eines Be-
triebsgleises B2120S einschließlich Weiche S2120 im Bereich 
BF 10 202. 

Das beantragte Vorhaben fällt unter Anlage 1 Ziffer 14.8 
UVPG. Aufgrund der allgemeinen Vorprüfung  des Einzel-
falls nach § 3c UVPG wird gemäß § 3a UVPG festgestellt, 
dass für das beabsichtigte Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, 
da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß 
§ 3a UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. Die dieser Fest-
stellung zugrunde liegenden Unterlagen können auf Antrag 
nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes 
bei der Bezirksregierung Münster, Domplatz 1 - 3, 48143 
Münster, eingesehen werden.

Münster, 18. Juli 2016 Bezirksregierung Münster
 Az. 25.17.01.04 (6/2016)

 Im Auftrag
 gez. Dagmar Richter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 253

127 Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Verein- 
barung zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der 
Stadt Oer-Erkenschwick über die Kooperation des 
Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe und der 
Volkshochschule Oer-Erkenschwick

Mit Verfügung vom 14.07.2016 habe ich die nachstehend ab-
gedruckte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der 
Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Oer-Erkenschwick über 
die Kooperation des Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe 
und der Volkshochschule Oer-Erkenschwick genehmigt. Sie 
tritt am 24.08.2016 in Kraft.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die Kooperation des Weiterbildungskollegs 

Emscher-Lippe und der Volkshochschule Oer-Erkenschwick
Die Stadt Gelsenkirchen, vertreten durch den Vorstand für 
Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration

und

die Stadt Oer-Erkenschwick, vertreten durch den Bürger-
meister

schließen aufgrund der §§ 1 und 23 des Gesetzes über Kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01.10.1979 (Fn 1) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 30.04.2002 (Fn 9) in Verbindung mit § 23 (4) Schul-
gesetz NRW vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 486) 
in der zurzeit gültigen Fassung folgende öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung:

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

 Münster, den 29. Juli 2016 Nummer 30
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§ 1
(1) Das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe kooperiert 

mit der Volkshochschule Oer-Erkenschwick. Die Zu-
sammenarbeit erstreckt sich insbesondere auf die Ab-
stimmung der Bildungsabschlüsse und die gemeinsame 
Durchführung von Unterrichtsveranstaltungen.

(2) Das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe richtet im 
Rahmen der Kooperation Kurse in Abendform in 
Oer-Erkenschwick ein.

§ 2
(1) Die Kurse werden im Gebäude der Christoph-Stö-

ver-Realschule durchgeführt.
(2) Die Stadt Oer-Erkenschwick stellt die erforderlichen 

Räume und deren Einrichtung kostenlos zur Verfügung. 
Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, 
Reinigung, Versicherungsprämien, Unterhalt von Ge-
bäuden sowie Einrichtungen und ähnlichem werden der 
Stadt Gelsenkirchen nicht in Rechnung gestellt.

(3) Die durch den Betrieb des Unterrichts anfallenden Ko-
sten trägt die Stadt Gelsenkirchen nach den Vorschriften 
des Schulfinanzgesetzes.

(4) Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Kooperation wer-
den vom Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe und der 
VHS Oer-Erkenschwick übernommen.

(5) Die Studierenden der Kurse werden bei Berechnung 
der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz als Schüler dem Weiterbildungskolleg Em-
scher-Lippe zugeordnet.

(6) Die Stadt Gelsenkirchen erhebt keinen Schulkostenbei-
trag.

§ 3
(1) Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt kooperativ zwischen 

dem Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe und der VHS 
Oer-Erkenschwick.

(2) Das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe bietet den 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern bzw. Teilneh-
mern eine Studienberatung in der Volkshochschule der 
Stadt Oer-Erkenschwick.

§ 4
Das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe sichert die Durch-
führung und die unterrichtliche Organisation für die Kurse 
in Oer-Erkenschwick zu, solange die vorschriftsmäßige Min-
destteilnehmerzahl erreicht wird und das Weiterbildungskol-
leg Emscher-Lippe dazu unter Berücksichtigung der allge-
meinen eigenen Unterrichtssituation personell und sachlich 
in der Lage ist.

§ 5
(1) Unterrichtsverteilung, Stundenplangestaltung, Fächer-

planung und Lehrereinsatz sind nach Abstimmung mit 
der Volkshochschule Oer-Erkenschwick Angelegenheit 
des Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe.

(2) Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl der Kurse 
der Einführungsphase in Oer-Erkenschwick entscheidet 
das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe im Einverneh- 
men mit der Stadt Oer-Erkenschwick und der Bezirks- 
regierung in Münster über die Auflösung dieser Kurse 
zum Semesterende. Der Schulleiter ist verpflichtet, vor 
seiner Entscheidung die betroffenen Studierenden anzu- 
hören und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.

 Den betroffenen Teilnehmern der aufgelösten Kurse 
muss die unmittelbare Fortsetzung des Studiums in Gel-
senkirchen ermöglicht werden. Bei der Entscheidung 
über die Auflösung sind die sich daraus ergebenen Bela-
stungen für die betroffenen Studierenden angemessen zu 
beachten.

§ 6
In allen Fragen der Durchführung dieser Vereinbarung ist 
das Einverständnis der Beteiligten anzustreben. Über Strei-
tigkeiten entscheidet als Schiedsstelle die für die Schul-
aufsicht über die Weiterbildungskollegs zuständige Obere 
Schulaufsichtsbehörde bzw. abschließend das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-West-
falen.

§ 7

(1) Diese Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Jeder 
Beteiligte kann sie mit einer Frist von einem Jahr zum 
Schluss eines jeden Schuljahres schriftlich kündigen. Die 
Kündigung ist nur auf die Neueinrichtung von Kursen 
zulässig. Bereits laufende Kurse sind in Oer-Erken-
schwick unter den Bedingungen dieser Vereinbarung 
fortzuführen.

(2) Ausgleichsansprüche nach Ablauf dieser Vereinbarung 
stehen den Beteiligten nicht zu.

§ 8

(1) Diese Vereinbarung tritt am 24.08.2016 in Kraft.

(2) Die für die Gültigkeit erforderliche Zustimmung der zu-
ständigen Schulaufsichtsbehörde holt die Stadt Gelsen-
kirchen ein.

(3) Verlieren einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung 
aufgrund geänderter gesetzlicher oder anderer zwin-
gender Vorschriften ihre Gültigkeit, ist rechtzeitig Ein-
vernehmen über die Neuregelung zu erzielen. Bis dahin 
behalten die restlichen Bestimmungen ihre Gültigkeit.

Münster, 14.07.2016 Bezirksregierung Münster 
 48.02.01.06/200

 Im Auftrag

 Sczigalla

Die Genehmigung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Münster, 14.07.2016 Bezirksregierung Münster

 48.02.01.06/200

 Im Auftrag

 Sczigalla

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 253-254

128 Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über  
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

 Planänderungen zum Planfeststellungsbeschluss 
gem. § 20 UVPG für die Errichtung und den Be-
trieb einer Fernwärmeleitungsanlage vom Neubau 
des Kraftwerks Datteln 4 über Castrop-Rauxel 
bis Recklinghausen-Grullbad vom 27.11.2015 (Az.: 
500-9967487/0001.U) auf dem Gebiet der Stadt 
Datteln zwischen Trassen-km 2,188 und 2,376

Bezirksregierung Münster 13.07.2016
500-9967487/0015.V

Die Uniper Wärme GmbH, Gelsenkirchen, (Rechtsnachfol-
gerin der E.ON Fernwärme GmbH) hat mit Datum vom 
13.06.2016 einen Antrag für Planänderungen von unwe-
sentlicher Bedeutung vor Fertigstellung des Vorhabens im 
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Sinne des § 76 Abs. 2 VwVfG NRW bei der Bezirksregie-
rung Münster gestellt. Es handelt sich um kleinräumige Än-
derungen der Trassenführung auf einer Länge von rd. 190 
Metern auf gemäß Planfeststellung schon betroffenen, ge-
werblich genutzten Grundstücken östlich der Dortmunder 
Straße in Datteln.

Zuständige Genehmigungsbehörde für die in Rede stehende 
Fernwärmeleitungsanlage ist gemäß § 4 i. V. m. Nr. 7.7 des 
Anhangs II zur Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) die Bezirksregierung Münster.

Nach Feststellung der Bezirksregierung Münster vom 24. 
Mai 2007 besteht für das planfestgestellte Vorhaben (Ergeb-
nis der notwendigen allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß Nummer 19.7.1 Anlage 1 i. V. m. § 3c Satz 1 UVPG) 
als solches eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP). Dieser wurde im zugehörigen Planfeststellungsver-
fahren genüge getan. Für Vorhaben, die unter Anlage 1 Nr. 
19.7 UVPG fallen, sind in der zugehörigen Zeile der Spalte 
1 Anlage 1 UVPG keine Größen- oder Leistungswerte an-
gegeben, bei deren Erreichen oder Überschreiten eine UVP-
Pflicht ausgelöst wird. Für die vorgesehene Änderung des 
Vorhabens ist damit gemäß § 3e Abs. 1 Nr. 2, § 3c Sätze 1 
und 3 UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls auf 
Verpflichtung zur Durchführung einer UVP vorgeschrieben. 
Soll eine Umweltverträglichkeitsprüfung unterbleiben, ist 
dies bekannt zu geben.

Nach überschlägiger Prüfung der mit dem Änderungsantrag 
vorgelegten Informationen und unter Berücksichtigung der 
in Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien können die be-
antragten Änderungen keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen haben, die nach § 12 UVPG zu berück-
sichtigen wären.

Es wurde festgestellt, dass für die beantragten Änderungen 
vor Fertigstellung des Vorhabens keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer UVP besteht.

Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist die Feststellung nicht selbst-
ständig anfechtbar.

Im Auftrag

gez. C. Preuß

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 254-255

129 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über  
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster 45699 Herten, den 07.06.2016
500-53.0019/16/4.4.1

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Pawiker Straße 30, 45896 Gel-
senkirchen hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung 
ihrer Anlage zur

• Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl 
oder Erdölerzeugnissen in Mineralölraffinerien

gemäß Nr. 4.4.1 des Anhangs der Vierten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(4. BImSchV) auf dem Betriebsgrundstück Johannastraße 
2 – 8 in 45899 Gelsenkirchen-Horst, Gemarkung Horst  
Flur 3, Flurstück 53 vorgelegt.

Im Rahmen des Projektes „Absenkung Naphthasiedeende 
– Logistik Horst“ wird eine Vergleichmäßigung der DK-Pro-
duktion sowie eine Verbesserung der Hafenlogistik im Hafen 
II angestrebt.

Bei der beantragten Maßnahme handelt es sich um folgende 
Antragsgegenstände:

• Neubau und Anschluss einer oberirdischen Verbin-
dungsrohrleitung zwischen der DK-Logistik zum Linne-
brink-Tanklager und der Rohrleitungen der HEL-Logi-
stik zum Hafen-Tanklager,

• Errichtung einer elektrisch angetriebenen Absperrarma-
tur und

• weitere verbindende Rohrleitungen werden installiert 

• Installation des Cetan-Analysators in Form einer Package 
Unit (Analysenhaus) mit Anschluss an die DK Online- 
Analysenschleife.

• Installation der erforderlichen Mess-, Steuer- und Regel-
technik

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungs- 
bedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte 
Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren (Scree-
ning) zur Feststellung des Erfordernisses einer Umwelt- 
verträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da 
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG.

Im Auftrag

gez. Elvira Kuhn-Renken

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 255

130 Verordnung über die Einrichtung von Bezirks- 
fachklassen an Berufskollegs im Regierungsbezirk 
Münster

Auf Grund des § 84 Abs. 2 Schulgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vo 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 449) wird verordnet:

§ 1

Bezirksfachklassen an Berufskollegs im Regierungsbezirk 
Münster werden nach Maßgabe der Anlage zu dieser Ver-
ordnung gebildet.

§ 2

Die Verordnung tritt mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 
am 01.08.2016 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Einrichtung von 
Bezirksfachklassen an Berufskollegs im Regierungsbezirk 
Münster vom 30.06.2015 außer Kraft.

Münster, den 13. Juli 2016 Der Regierungspräsident
-48.02.01.04/2016-

 Prof. Dr. Klenke

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 255-262
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131 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3a des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I. S. 94 ff.)

Die Evonik Degussa GmbH beantragt mit Schreiben vom 
20.06.2016 die Genehmigung zur Demontage des Betriebs-
gleises B0651S und B0617S einschließlich der Weichen S659 
und S617 in der Straße 600 im Chemiepark Marl.

Das beantragte Vorhaben fällt unter Anlage 1 Ziffer 14.8 
UVPG. Aufgrund der allgemeinen Vorprüfung  des Einzel-
falls nach § 3c UVPG wird gemäß § 3a UVPG festgestellt, 
dass für das beabsichtigte Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, 
da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß 
§ 3a UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. Die dieser 
Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen können auf  
Antrag nach den Bestimmungen des Umweltinformations-
gesetzes bei der Bezirksregierung Münster, Domplatz 1 - 3, 
48143 Münster, eingesehen werden.

Münster, 18. Juli 2016 Bezirksregierung Münster
 Az. 25.17.01.04 (5/2016)

 Im Auftrag
 gez. Dagmar Richter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 263
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